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Amtlicher Theil. -- Partie officielie.

Handelsregister, — Registre du commerce, — Registro di commercio,

1. 1 lanpiregister. — 1. Registre principal — I. Registroprincipale

Kanton Zürich — Canton de Zurich — Cantone di Znrigo

1891. 10. April. Der Vorstand der Spar- Sc Leilikasse Aussersihl-
YY'ieilikon in Aussersihl (Genossenschaft, S. II. A. IL vom 29. Mai 1890, pag. 425)
hat am '2. April 1891 anstelle des zurückgetretenen Heclinungsrevisors August
Metzger als solchen (Kollektivunterschrift mit Präsident oder Vizepräsident)
Heinrich Walcher von und in Aussersihl gewählt. Gesoliättslokal: Badener-
strasse 78.

10. April. Hie Finna J. YViirlhner, Schweizerische Verlagsaustalt &
Annoncen-Expedition in Zürich (S. H. A. Ii. vom (i. August 1889, pag. (>51)
ist in Folge Verkaufs des Geschältes erloschen.

10. April. Frau Uosalie Wirz geb. Baumann von Sololhurn. Fräulein
Seiina Oberholzer von Wald (Kt. Zürich) und Fräulein Bertha Beuttner von
Bischofszell (Kt. Thurgau). alle wohnhaft in Fluntern, haben unter der Finna
YY'irz-Baumann Sc U», Schweizerische Y erlagsanstalt in Zürich eine Kollekliv-
gesellschaft. eingegangen, welche am 1. April 1891 ihren Anfang nahm. Verlag
der «Schweizer Hauszeitung (Stunden am Arbeitstische)» sainmt Beilagen, der
«Spezerei-, Handels- und Geschäftszeitung», und des «Führer durch Zürich».
Kirchgasse I i.

10. April. Hie Finna S. Grimberg in Biesbach (S. H. A. 11. vom 17.
Oktober 1888. pag. 851) ist erloschen.

Sara Grimberg geb. Gold, Nathan Grimberg, beide von Jassy, Rumänien,
in Biesbach. und Alexandre Meyer von Harney. Frankreich, in Zürich, erstere
mit Zustimmung ihres Ehemannes Aha Grünberg-Gold, welchem die Prokura
ertheilt ist. haben unter der Firma Grimberg & O in Biesbach eine
Kommanditgesellschaft eingegangen, welche am 10. April 1891 ihren Anfang nahm
und die Aktiven und Passiven der erloschenen Firma S. Grimberg übernimmt.
Unbeschränkt haftende Gesellschafter sind: Frau Sara Grünberg und Nathan
Grimberg, Kommanditär ist Alexandre Meyer mit dem Betrage von lüntund-
zwanzigtausend Franken. Seidenwaarenfabrikation ; Spezialität Foulards. Weierstrasse

110.

10. April. Inhaber der Firma I)>- Sclieuclizer, l)1' YViel'sehe diätetische
Heil- und Kuraiistall (Kurhaus A Miacralbad Eglisau) in Eglisau ist
Hr. Fugen Scheuchzer von und in Eglisau. Beirieb des Kurhauses und Mineralhades

Eglisau.
10. April. Jakob Ehrsam von Unterstrass, in Aussersihl. und Heinrich

Ehrsam von Weiningen, in Ingallston, Bok-Gounty, Nebraska-Nordamerika, haben
unter der Finna Ehrsam Sc O in Aussersihl" eine Kollektivgesellschatt
eingegangen, welche am l. Januar 1891 ihren Anfang nahm. Zur Vertretung und
Führung der Unterschrift, ist Jakob Ehrsam allein befugt. Fleischiiandel. Flafner-
stras.se iü, liulustriequarlier, und Depot Zähringerstrasse (Zürich). Die Finna
ertheilt Prokura an Heinrich lluber von Winterlhur, in Aussersihl.

11. April. Hie Finna Robert Buuuuuiii im Hard-Wülllingen (S. H. A. 11.

vom 11. Juni 188:1, pag. (177) hat ihr Domizil nach Elgg, Vordergasse z. allen
Meise, verlegt, wo auch der Inhaber wohnt, und zeichnet nunmehr Roh. Rnu-
liiaan. Spezereiwaaren und Strickgarne.

Kanton Bern — Canton de Berne — Cantone di Berna

Bureau ltmi.
1891. 10. April. Hie Kollektivgesellschaft Greiuer Sc Giesbrecht in Bern

(S. II. A. II. vom 8. Oktober 1890, pag. 720) hat sich aufgelöst; die Finna
ist erloschen.

Inhaber der Finna Roh. Giesbrecht in Bern ist Herr Gustav Hobert
Giesbrecht von Marienhurg, wohnhaft in Bern, weicher das Geschält der
erloschenen Finna Greiner n Giesbrecht in Bern übernimmt. Glasmalerei, Glas-
ätzerei und Glaserei. Kreuzgasse 13.

10. April. Unter dem Namen YY'irtlie-Y'crein der Stadt Rcrn und
Umgebung hat. sich in Bern, auf Grundlage der Statuten vom 28. Januar 1891,
ein \ erein gebildet. Zweck desselben ist liebung des Wirthschaftsgewerbes,
Wahrung der Interessen der Mitglieder, Förderung und Pllege der kollegialischen
Beziehungen. Hie Anmeldung zur Autnahme in den Verein erfolgt mündlich
oder schriftlich beim Y'orstand. Mitglied kann werden: Aktivmitglied, alle
Wirthe und Wirt hinnen, welche im Besitz eines Patentes sind, sowie gewesene
Wirtlie und Nichtwirthe, welche sicli um das Wirtleschaftsweseii interessiren.
Zu Ehrenmitgliedern können Mitglieder oder Nichtniitglieder ernannt werden.

welche sich um den Verein verdient gemacht haben. Das Eintrillsgeld beträgt
Fi'. 2 und das monatliche Unterhaltungsgeld 50 Gts. Her Ausschluss kann
erfolgen: Wegen Nichtbezahlung des Jahresbeitrages und wenn die Wirthsrliatt
des betreffenden Mitgliedes unter polizeiliche Autsicht gestellt, wird. Zur Leitung
der Geschäfte und zur Vertretung nach Aussen bestellt der Verein aul die
Hauer eines Jahres einen Vorstand von fünf Mitgliedern, bestehend aus Präsident,
Vizepräsident, Kassier und Sekretär nebst einem Beisitzer. Hie Bekanntmachungen
des Vereins geschehen im Vereinsorgan «Gastwirth» mit Verlag und Redaktion
in Zürich, sowie durch die Lokalblätter und Karten oder Zirkulare. Das
Vermögen des Vereins wird auf einer vom Vorstand zu bestimmenden Bank de-
ponirt. Jeden Monat hat eine ordentliche Sitzung stattzufinden und es sind
die anwesenden Mitglieder jeweilen beschlussfähig. Hie ordentliche
Generalversammlung findet, jeweilen spätestens Ende Januar statt. Dieselbe erledigt
folgende Geschäfte: Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichtes;
Vorstandswahlen, Wahl der Rechnungsrevisoren, Statutenrevision und weitere
Anregungen, sofern solche durch '-'A der Mitglieder verlangt werden.
Ausserordentliche Sitzungen können vom Vorstand oder von -/;< der .Mitglieder verlangt
werden. Widerhandlungen gegen Vereinsbeschlüsse werden nach Ermessen
des Vereins mit Bussen von Fr. 5 bis Er. 50 belegt. Zu einem solchen Be-
schlnss sind 2/3 der Stimmen der Anwesenden nothwendig. Durch Ausschluss
oder Austritt erlöscht jeder Anspruch auf das Vereinsvermögen. Die persönliche
Haftbarkeit der Mitglieder für Vereinsverbindlichkeiten ist ausgeschlossen. Hei
einer Auflösung des Vereins fällt das Vermögen dem Inselspital in Bern an.
Präsident und Sekretär führen kollektiv die verbindliche, Unterschrift für den
Verein. Präsident ist Emil Althaus von Schwarzenegg, Wirth, und Sekretär
G. Grimm, Sohn, von Langnau, beide in Bern.

10. April. Gruner-Haller & O' in Bern (S. II. A. B. vom 19. März 1888,

pag. 298 und vom 12. April 1887, pag. 281). In Folge Austrittes des Kassiers
Herrn Christian Meister erlischt die demselben gemeinschaftlich mit Herrn
Friedrich Fasuacht übertragene Kollektivprokura. Herr Friedrich Fasuacht wird
von nun an E i n z e 1 prokura führen.

10. April. Durch lteschluss des Verwaltungsrathes der im Handelsregister
voir Bern eingetragenen und im S. II. A. ß. vom 17. Januar 1891, pag. 87
publizirten Schweiz. Druckluft- und Elektricitiits-Gesellsehal't in Bern
wurde das Domizil der letztern vom I.April 1891 an von der Eidgenössischen
Bank in Bern in das Bureau des Sekretärs der Gesellschaft, Herrn Carl Gerster,
Ainthausgässchen Nr. 5 in Bern, verlegt.

10. April. Unter der Firma Kehyiiige Platte-Rahngesellschaft hal sich
mit Sitz in Bern eine Aktiengesellschaft gebildet. Dieselbe bezweckt den
Bau und Betrieb einer Zahnrad-Eisenbahn von Station Wiiderswyl-Gsteig der
Berner Oberlandbahnen auf die Schynige Platte auf Grundlage und nach Massgabe

der durch Bundesbeschluss vom 29. April 1887 ertheiiten Konzession
und Nachträge. Sie ist ferner berechtigt, weitere Unternehmungen (Hotels),
welche den Verkehr der Eisenbahn zu fordern geeignet scheinen, zu erwerben,
zu betreiben oder sich an solchen zu betheiligen, unter Vorbehalt besonderer
Rechnungsführung für solche Nebengeschäfte. Die Statuten daliren vom
20. September 1890 und wurden vom h. Bundesrath unterm 18. März 1891
genehmigt. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 2.000,090 und besteht
in 4000 auf den Inhaber lautenden Aktien von je Fr. 500. Die Dauer der
Gesellschaft ist auf 80 Jahre, vom Datum der Konzession an gerechnet,
festgesetzt. Die Organe der Gesellschaft sind: u. Die Generalversammlung; b. der
Verwaltungsrafh; c. die Direktion; d. die Kontrollstelle (Revisoren). Die
Bekanntmachungen der Gesellschaft, erfolgen durch folgende, dermalen als Publikationsorgan

bezeichnete Blätter: Schweiz. Handelsamtsblati, Bund, Schweizer Handels-
Courier, Basier Nachrichten, Neue Ziircher-Zeitung. Die Gesellschaft, wird nach
Aussen vertreten durch den Präsidenten der Direktion, welcher die
rechtsverbindliche Unterschrift führt. Präsident der Direktion sowie auch des
Verwaltungsrathes ist Herr Oberst Ludwig Des Gouttes von und in Bern.

10. April. Die Finna Seheidegger-YY'yler in Hern ('S. 11. A. B. vom
9. Februar 1888, pag. 115) ist erloschen.

Die Herren Altred Seheidegger-Wyler von lluttwyl und Adolf Seheidegger-
Moser, Sohn, beide in Bern, haben unter der Finna Seheidegger-YY'yl&r & Sohn
in Bern eine Kollektivgesellschalt eingegangen, welche am 11. April 1891

beginnt und Aktiven und Passiven der erloschenen Firma Seheidegger-Wyler
übernimmt. Droguerie, Spezerei und Farbwaaren. Zeitglocken 1 und 2.

Bureau Nidau.
11. April. Inhaber der Finna Jakob Ingnld in Ligerz ist Jakob Jugold,

Johannes Sohn, von Röthenbuch, wohnhalt in Ligerz. Natur des Geschäftes:
Müllerei.

Bureau Trachsehvald.
11. April. Die Herren Otto Derendinger, Jakobs von Lüterkofen (Kanlon

Sololhurn), Geometer, und Johann Abt, Johannes von Bretzwyl (Kanton Baselland),

ebenfalls Geometer, beide wohnhaft in Sumiswald, haben unter der Firma
Derendinger A Abt, mit Sitz in Sumiswald, eine Kollektivgesellschaft
eingegangen, welche bereits am 1. Mai 1890 ihren Anfang genommen hat. Natur
des Geschäftes: Katastermessungen und andere in das Facli eines Geometers
einschlagende Arbeiten.

11. April. Die neu gegründete Käsereigenossenschaft zu Gummen hat eine
Statutenrevision vorgenommen, um solche mit dem Schweiz. Obligat.-Recht in
Einklang zu bringen. Sie hat sich als Genossenschaft konstituirt und hat.
an ihrer Generalversammlung vom 28. März 1891 die neuen Statuten
einstimmig angenommen. Die Genossenschaft führt die Finna Kiisereigenossen-
schaft zu Gemmen hei Huttwyl und hat ihren Sitz daselbst. Die Zeildauer
derselben ist unbestimmt. Der Zweck der Vereinigung ist der Betrieb
einer Käserei, also Käse- und Butterfabrikation. Neue Mitglieder haben sich
zur Aufnahme jeweilen vor Ende März hei dem Präsidenten zu melden; über
die Aufnahme besohliesst die Generalversammlung. Der Eintritt erfolgt durch
Unterzeichnung der Statuten. Die Mitglieder haben keine Baarbeiträge zu



370

leisten; die Kosten für die Betriebsverwaltung und übrigen Auslagen werden
aus dem Krtrag der Mileli bezahlt. Der Austritt erfolgt durch schriftliche
Erklärung und hat in der Begel vor dem ersten November für den darauf folgenden

Sommer zu geschehen; ausnahmsweise findet derselbe auch statt durch
Wegzug oder Todesfall. Für die Verbindlichkeit haftet einzig das Genossen-
schaftsvermftgen, die persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.
Die Organe der Genossenschaft sind: u. Die Generalversammlung, welche durch
den Präsidenten zusammen berufen wird; b. Der Vorstand, bestehend aus dem
Hüttenmeister (Präsident), dem Sekretär, einein Beisitzer und zwei Milchfekern.
Die Genossenschaft wird gegenüber Dritten durch den Vorstand vertreten. Für
diaselbe führen die rechtsverbindliche Unterschrift,: der Hüttenmeister und
Sekretär und zwar kollektiv. Hüttenmeister ist gegenwärtig: .lakub Minder in
Goinmen; Sekretär: Andreas Eeuenberger auf der Ilohfuhren; Beisitzer: Simon
Grossenbacher in der Möhrenweid; Miichfeker sind: Johann Ulrich Schneider
in Gummen und Friedrich Eeuenberger in Gommern

Kanton Uri — Canton fl'Uri — Cantone d'Uri

IE April. Per unter der Firma Faiiiilienstil'umg Loretz in Uri
im schweizer. Handelsregister eingetragene Verein (S. II. A. B. vom 23. Juli
1887, pag. 08th hat in seiner Famiiieuvei'sammluiig vom 80. März 1801 zum
Präsidenten des Vorstandes gewählt: Franz Eoretz von Vals (Kanton
Graubünden), in Silenen-Amsteg und zum Aktuar des Vorstandes: Gallus Eoretz
von und in Alldorf, welche Namens des Vereins die rechtsverbindliche
Kollektivunterschrift Jiihren.

Basellanfl — Bäle-Caiimagiie — Basilea Camgagna

185)1. 10. April. Fritz Küchinger und Jean Keller, beide von und in Basel,
haben unter der Firma Liiehinger A Keller in Muttenz eine Kollektivgesellschaft

eingegangen, welche mit dem 1. Oktober 1800 begonnen hat. Natur
des Geschäftes: Mechanische Fassfabrik und Sauerkrautfabrik.

Kanton Scliallliauseu — Canton de Sctialtliouse — Cantone fli Sciallnsa

181)1. IE April. Garl Peggeller-Siegrist von Schaphausen und August
Gut-Deggeller von Uitikon (Zürich), beide wohnhaft in Schaphausen, haben unter
der Finna Deggeller A Gut in Schaphausen eine Kollektivgesellschaft
eingegangen, welche am I. April 1801 begonnen hat. Natur des Geschäftes:
Eisenhaudlung. Geschäftslokal: llerrengärtli.

13. April. Die Firma Ford. Stierlin in Schaphausen widerruft die an
Herrn Carl Deggeller am '2*2. Dezember 1888 ertheilte, im S. 11. A. B. vom
'27. Dezember 1888, pag. 1010 publizirte Prokura.

Apnzell A.-Rh. — Apnzell-Rli. ext. — Agpenzello est.

Berichtigung. In Nr. 81 des Handelsamtsblattes vom 10. April 1891
soll es auf Seite 340 bei der Firma Jakob Preisig in Teufen in der zweiten
Zeile heissen: a wohnhaft in Teufen», statt: wohnhaft in Herisau.

I lundelsreqister-Bureau, lJerisau.
185)1. 10. April. Inhaber der Firma J. J. Keller in Walzenhausen ist

Joh. Jakob Keller von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes:
Grobstickerei. Geschäftslokal: Im Gütli Nr. 30a, in St. Gallen Schmidgas.se Nr. 33.

10. April. Inhaber der Firma J. v. J. Blatter in Walzenhausen ist
Johannes (v.Johannes) Blatter von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes:
Grobstickerei (Bideauxfabrikation). Geschäftslokal: Platz Nr. 304D„ in St. Gallen
Schmidgasse Nr. 35.

10. April. Inhaber der Finna W. Jakob Ruinier in Walzenhausen ist
Wilhelm Jakob Bohner von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes:
Zwirnerei. Geschäftslokal: In Fachen Nr. 147 A.

10. April. Inhaber der Firma Ed. Grabberr in Walzenhausen ist Eduard
Grubherr von Kustnau (Oesterreich), wohnhaft in Walzenhausen. Natur des
Geschäftes: Spezerei- und Wollwaarenbandlung. Geschäftslokal: Platz Nr. '297 B.

•10. April. Inhaber der Firma Reinhard Kellonberger in Walzenhausen
ist Reinhard Kellenberger von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes:
Grobstickerei (Bideauxtabrikation). Geschäftslokal: Im Keuchen Nr. 278 a, in
St. Gallen Webergasse Nr. 18.

•to. April. Inhaber der Firma E. Mösle in Walzenhausen ist Eduard Mösle
von Gais, wohnhaft in Walzenhausen. Natur des Geschäftes: Wirthschaft und
Bäckerei. Geschäftslokal: Im Keuchen Nr. 208.

10. April. Inhaber der Firma Emil Niederer in Walzenhausen ist Emil
Niederer von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes: Grobstickerei
(Bideauxfabrikation). Geschäftslokal: Im Stich Nr. 41, in St. Gallen Nr. 23
Multergasse.

10. April. Inhaber der Firma F. von J. Kellenberger in Walzenhausen
ist Job. Konrad Kellenberger von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes:
Grobstickerei (Bideauxfabrikation). Geschäftslokal: Dorf Nr. 4, in St. Gallen
Webergasse Nr. 18.

10. April. Inhaber der Firma J. C. Keller in Walzenhausen ist Johann
Konrad Keller von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes: Grobslickerei.
Geschäftslokal: Im Gütle Nr. 30 B., in St. Gallen Schmidgasse Nr. 33.

10. April. Inhaber der Finna Jobs Blatter Solui in Walzenhausen ist
Johannes Blatter, Sohn, von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes:
Mechanische Stickerei. Geschäftslokal: Platz Nr. 300 A., in St. Gallen
Neugasse Nr. 23 z. Steinbock.

10. April. Inhaber der Finna J. Moesje in Walzenhausen ist Johannes
Mösle von Gais, wohnhaft in Walzenhausen. Natur des Geschäftes: Wirthschaft

und Bäckerei. Geschäftslokal: Dorf Nr. 10 E.

10. April. Inhaber der Firma Wwt' Zürcher in Walzenhausen ist Wittwe
Elise Zürcher von Wolfhalden, wohnhaft in Walzenhausen. Natur des
Geschäftes: Ellenwaarenhandlung. Geschäftslokal: Dorf Nr. 12.

10. April. Inhaber der Finna J. A. Kiinzlor in Walzenhausen ist
J. A. Kiinzler von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes: Grobstickerei
(Bideauxfabrikation). Geschäftslokal: Platz Nr. 307 B., in St. Gallen Multergasse

Nr. 18.

10. April. Inhaber der Firma J. F. Blatter Sohn in Walzenhausen ist
Joh. Konrad Blatter, Sohn, von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes:
Keltenstiehstickerei. Geschäftslokal: Im Keuchen Nr. 279 B., in St. Gallen
Webergasse Nr. 5.

10. April. Inhaber der Finna Jobs Schumi in Walzenhausen ist Johannes
Schniid von Sehwellbrunn, wohnhaft in Walzenhausen. Natur des Geschäftes:
Grobslickerei (Bideauxfabrikation). Geschäftslokal: Dorf Nr. 21 B., in St. Gallen
Neugasse Nr. 43.

10. April. Inhaber der Finna Fb. Rohner, Zwirner, in Walzenhausen
ist Christian Bohner von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes: Zwirnerei.
Geschäftslokal: In Eedi Nr. 109.

10. April. Inhaber der Firma J. Knöpfel in Walzenhausen ist Johannes
Knöpfet von Stein, wohnhaft in Walzenhausen. Natur des Geschäftes:
Mechaniker. Geschäftslokal: In Schleisse Nr. 5)5.

10. April. Inhaber der Finna Johannes Blatter jgr in Walzenhausen
ist Johannes Blatter jgr. von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes:
Grobstickerei (Rideauxfabrikation). Geschäftslokal: Platz Nr. 304 A., in St. Gallen
Schmidgasse Nr. 35.

10. April. Inhaber der Firma J. F. Kiinzler in Walzenhausen ist Johann
Konrad Kiinzler von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes: Grobstickerei.
Geschäftslokal: Sandplatte Nr. 255), in St. Gallen Webergasse Nr. 18.

10. April. Inhaber der Firma Jakob Kellenberger in Walzenhausen ist
Job. Jakob Kellenberger von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes:
Median. Stickerei. Geschäftslokal: Aeschach Nr. 320.

10. April. Inhaber der Firma J. J. Sturzenegg er in Walzenhausen ist
Joh. Jakob Sturzenegger von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes:
Kettensticlistickerei. Geschäftslokal: Im Gütle Nr. 31 und 32 A., in St. Galley
Multergasse Nr. 21.

10. April. Inhaber der Firma Farl Kellenberger in Walzenhausen ist
Karl Kellenberger von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes:
Bideauxfabrikation. Geschäftslokal: Im Stich Nr. 43, in St. Gallen Multergasse Nr. 21.

10. April. Inhaber der Finna J. Robner Sohn in Walzenhausen ist
Johannes Bohner von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes: Zwirnerei.
Geschäftslokal: In Fachen.

10. April. Inhaber der Firma J. J. Kiinzler in Walzenhausen ist Joh.
Jakob Künzler von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes: Grobstickerei.
Geschäftslokal: Im Keuchen Nr. 279 A., in St. Gallen Schmidgasse Nr. 35.

10. April. Inhalier der Firma J. A. Blatter in Walzenhausen ist
Johannes Blatter von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes: Grobstickerei.
Geschäftslokal: Im Keuchen Nr. 279 F., in St. Gallen Webergasse Nr. 8.

10. April. Inhaber der Firma J. F. Blatter in Walzenhausen ist Joh.
Konrad Blatter von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes: Grobstickerei.
Geschäftslokal: Im Keuchen Nr. 203. in St. Gallen Webergasse Nr. 5.

10. April. Inhaber der Firma Jobs Blatter in Walzenhausen ist Johannes
Blatter, Vater, von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes: Kettenstich-
Grobstickerei. Geschäftslokal: Heldstadel Nr. 280. in St. Gallen Neugas.se Nr. 23.

10. April. Inhaber der Firma August Blatter in Walzenhausen ist August
Blatter von und in Walzenhausen. Natur des Geschäftes: Grobstickerei.
Geschäftslokal: Dorf Nr. 18, in St. Gallen Webergasse Nr. 18.

Kanton Tessin — Canton flu Tessin — Cantone del Ticino

Ufficio di Locarno.

185)1. 10 aprile. Proprietario delia ditta Nizzola Piotro, in Berzona, e il
signor Nizzola Pietro di Berzona. Geilere di coinmercio: Derrate alimentari
e coioniali.

10 aprile. Proprietario della ditta Fedele Filippo in Kocarno, inscritta nel
registro di coinmercio il 20 febbrajo 1883, sotto la denominazione di Filippo
Feilclc fu Filippo (F. u. s. di c. del 28 febbrajo 1883, pag. 209), ö il signor
Fedele Filippo fu Filippo di Bellinzona, domioiliato in Kocarno. Genere di
coinmercio: Oflelleria e generi affini.

Ufficio di Mendrisio.
11 aprile. Ka societä anonima Fabbricu Tabaecbi Fbiusso, in Ghiasso

(F. u. s. di c. del 23 aprile 1883, pag. 458), nelfassemblea generale ordinaria
degii aziouisti del 22 marzo p° p", hü ridotto il proprio capitale di fr. 32,500;
lostesso resta adunijue costituito da fr. 1)7,500, diviso in 1300 azioni da fr. 75
cadituno.

Kanton faaflt — Canton lie U\i — Cantone fli Vaufl

Bureau de Lausanne.
185)1. 10 avril. Ka raison Emma Yittoz, ä Kausanne, modes et mer-

cerie (F. o. s. du c. du 0 mars 1883, page 2-42). est eteinte ensuite de renunciation

de la titulaire.
10 avril. Sous la denomination de Fanfare de la Folonie fraiifuise de

Lausanne, il a ütö fondü, par Statuts du 28marsl891, une societe de iihi-
sique qui a pour but de pröter son concours aux societes francaises de
Kausanne et du canton chaque fois que l'occasion s'en presentera. Fe siege de la
society est ä Kausanne. Ka societe se compose de membres d'honneur, actifs
et honoraires. Kes membres actifs sunt oeux qui prennent part, coirane
executants, aux exercices de la soeiöte. lis out voix deliberative dans toutes les

questions et sont tenus d'assister reguliereinenf ä toutes les reunions de la
societe. Fe titre de membre d'honneur pourra etre accorde sur preavis du
comity : 1° ä un membre actif apres quinze ans de bons services; 2° ä un
membre honoraire ayant rendu des services reels ü la soeiöte. Kes membres
honoraires sont des arms de la inusique, liberes des obligations musicales,
mais contribuant de tons leurs moyens ä ravaiicement et ü la prosperity de
la societe. lis out voix consultative et noil deliberative. Tonte personne desi-
rant faire partie do la societe comnie executant, devra : elre de nationality
fraiu;aise; adresser une demande ecrite au president et etre presentee par
deux membres actifs. et faire une candidature de quatre repetitions. Tout
membre qui desire se retirer doit avertir par ecrit le president et se metlre
en regie avec la soeiyte. Kes membres actifs payent une cotisation de un franc
par niois. Gette cotisation pourra toujours etre augmentee on diminuee par
decision de l'asseinblee generale. Kes membres honoraires s'engagent a verser
line cotisation annuelle de six francs, payable par semestre. lis sont libres de
se retirer de la societe en envoyant lenr demission an president et en soldant
le semestre en cours. Kes membres d'honneur ne payent pas de contributions.
Les sociefaires sont exoneres de toute responsabilitö personnelle quant aux
engagements de la societe, Iesquels sont garantis par les biens de celle-ci.
Ka societe est administree par un comite de six membres actifs et de qua! re
membres honoraires coinme adjoints. Le comite est noimii) par rassemblee
generale pour un an; il est reeligible. Kes assembles sont convoquees par
cartes. Ke president et le secretaire ont collectivement la signature sociale.
Fe president est Jean Marceaux et le secretaire E. Burlet, les deux domiciliys
a Kausanne.

10 avril. En execution de la decision du conseil d'administration du
20 decembre 1890 et du comite de direction du 7 avril 1891 de la Baiuiue
d'Eseoinpte et de Depots ii Kausanne (soeiyte anonyme dont le siege est ä
Kausanne, F. o. s. du c. du 24 juiliet 1890, page 50!)), la procuration collective
est conferee a MM. Alfred-Henri-Kouis Keresche, de Kausanne, et Paul-Otto
Birenstihl, de Saint-Gall, employes de la banque, qui engageront la Danque
d'Escompte et de Dypöts par ieurs signatures apposees conjointernent au-des-
sous de la raison sociale.

Bureau de Patjerne.
11 avril. Le chef de la maison Auguste Triilicrt, siiccesseur de SH

Ulilinaiin, ü Paverne, est Charles-Auguste, fils de defunt Frederic Träbert,
de Königsbrück, royaume de Saxe (Allemagne), domicilie ä Payerne. Genre
de commerce: Tei'nturerie. Etablissement : Rue du la Boverie. Magasin:
Grande-Rue, maison Kurz.
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Kanton Gen! — Canton de Geneve — Cantone di Ginevra

18111. lü avril. Suivant avis de la dii'ection, en date du 4 avril 1890,

de la society anonyme dite Soviet*1 de l'Iinnieuble (le la Treillc, ayant son
sie»e a Genöve ((F. o. s. du c. du '21 fevrier 1880, page 180, et du 6 avril
1887, page '208), ['assemble generale du '28 mars 1891, de ladite societe, a

nomine M. .lean-Louis Gayla, architecte, de Genftve, y domicilie, membre du
conseil d'administration, en ivmplaeenient de M Guillaume-Altred Vieusseux,
demissionnaire.

11 avril. Le chef de la maison Feril. Alder, a Geneve, est Ferdinand
Aider, de Kiisnaeht (Zurich), domicilii ä Geneve. Genre de commerce: Meca-
nicien. Ateliers: 8, Hue de la Pepiniere.

11 avril. La raison A. Riedel, a Geneve, exploitation de l'Hötel-pension
Hichemont (F. o. s. du c. du 10 avril 1889, page 870), est radiee ensuite du
transfert des alTaires du titulaire ä Yevey, ä dater du 16 avril 1891.

11 avril. Le chef de la maison Jh Gnillard, ä Plainpalais, commencee
le 1P1' avril 1891, est Joseph-Marie Gaillard, de Geneve, domicilie ä Plainpalais.
Genre d'affaires: Gafe et epieerie. Locaux: 4, Ghemin des Grands-Philosophes
(ancien local du sietir Ahry).

II. Besonderes Register — II. Registre spöcial — II. Registro speciale

Streichungen: — Radiations: — ('ancellazioni:

Kanton Zürich — Canton de Znricü — Cantone di Zurigo

1S1H. 9. April. Louise Weber geb. Kägi in Oerlikon (S. 11. A. H. vom
'2A. September 1881, pag. 071).

Nichtamtlicher Theil. — Partie non officielle.
Fabrik- und Handelsmarken,

Herkunftsbezeichnungen von Waaren und gewerblichen Auszeichnungen.

\ollzicbuuirsierordining wm i. April IV.tl nun Bundeswetz lom _tl. September 1890. *)
(Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1891 in Kraft.)

I)rr schweizerische Iiiindesrath,
in Ausführung des Art. 37 dps Bmidesgesetzes vom 20. September ls90 bptrrffpnd

dpn Scliutz der Fabrik- und Ilaudelsiiiurkeii, der Herkuiiftsbezeicliiitiiigon von Waaren
und der gewerblichen Auszeichnungen;

auf den Vorschlag spines Departements des Auswärtigen (Abtbeilung für geistiges
Eigentlium),

bps c Ii liesst:

I. Hinterlegung.
Art. 1. liehufs regelrechter Hinterlegung einer Marke (Art. 1, Ziffer 2, des Gesetzes)

sind dem eidgenössischen Amte für geistiges Kigentlmm einzureichen :

1) ein Kintragungsgesueli mit bordereau, auf gedrucktem Formular, in zwei Exemplaren

;

2) die Marke oder deren getreues Abbild (Atidruck des nuter 3 vorgeschriebenen
Cliche), in zwei Exemplaren; jedes derselben soll auf einem mit Datum und
Unterschrift versehenen weissen I'apierliogen grossen Formates aufgeklebt sein;

3) ein Clirhö, welches zu der in Art 18 vorgeschriebenen Veröffentlichung der
Marke durch den Druck dient; der Abdruck dieses Cliche muss die Marke so
wiedergeben, wie sie, abgesehen von Fnrbengelmng, beansprucht wird (die vor-
scliriftmassigen Dimensionen eines Cliche sind: Seitenlänge der Bildflache 15 bis
100 mm, Dicke 2 t 111111);

4) die Eintragungsgebühr von Fr. 20;
5) die gemäss Art. 7 des Gesetzes erforderlichen Aktenstücke betreffend die Be¬

rechtigung des Anmelders, eine Marke eintragen zu lassen, numlich ;

tt. seitens industrieller und sonstiger Produzenten, deren Produktionsgescluift
sich in der Schweiz befindet, sowie seitens Handeltreibender, welche daselbst
eine feste Handelsniederlassung besitzen, eine von dem dazu befugten Ilandels-
registerbureau erlassene Erklärung neuen Datums, welche die zur Zeit gültige
Einschreibung im Handelsregister enthält, oder seitens von Leuten, welche
dem Obligatorium der Einschreibung in's Handelsregister nicht unterworfen
sind, ein von der kompetenten Behörde ihres Wohnortes ausgefertigtes Aktenstück

neuen Datums, welches ihren genauen Namen und Zunamen enthält
und bezeugt, dass sie in der betreffenden Ortschaft dauernd wohnen;

b. seitens Industrieller, Produzenten und Handeltreibender, deren Geschäft sich
in einem Staate befindet, welcher der Schweiz Gegenrecbt hält, der Ausweis,
dass sie im betreffenden Staate ihr Geschäft haben und ihre Marken daselbst
geschützt sind;

c. seitens Vereinigungen von Industriellen, Produzenten und Handeltreibenden,
die unter a beziehungsweise 6 erwähnten Ausweise und ausserdem ein Zeuguiss
betreffend ihre persönliche Handlungsfähigkeit, wenn dieselbe nicht schon
aus den vorerwähnten Aktenstücken hervorgeht;

d. seitens öffentlicher Verwaltungen von Staateil, welche der Schweiz Gegenrecbt
halten, der Ausweis, dass ihre Marken im betreffenden Staate geschützt sind;

0) ein die Hechte des Hinterlegers an in seine Marke aufgenommenen ehrenvollen
Auszeichnungen gehörig beglaubigendes Aktenstück (s. Art. 11, 4 des Gesetzes);

7) eine geschriebene Vollmacht, wenn der Hinterleger sich durch eine Drittperson
vertreten lässt; soll der Vertreter zur Unterzeichnung des Gesuches bevollmächtigt
sein, so ist dies in dem betreffenden Aktenstück ausdrücklieh zu erwähnen.

Art. 2. Die Eintraguiigsgcsiiche müssen in einer der drei Landessprachen abgetanst
werden; die Gesuchsteller haben sich daliai eines in derselben Spruche gedruckten
Formulars (s. am Schlüsse) zu bedienen, welches in entsprechender Weise auszufüllen ist.

Die eine Marke betreffenden Aktenstücke müssen in der Sprache des Eintragung.—
gpsuches geschrieben oder in Begleit von reliersetzuiigen in diese Sprache eingereicht
werden, deren l'ehereiiistimmuug mit den Originalakten offiziell bezeugt wird. Die
Aktenstücke Gilden einen bleibenden Bestandtheil des zu einer Marke gehörenden
Aktenheftes.

Wenn der Hinterleger die Vornahme einer seine Marke betreffenden Amtshandlung
durch einen Bevollmächtigten anliegeliren lasst, so hat letzterer jedes Mal eine sach-
bezttglielie schriftliche Spezialvollmacht einzureichen, ausser es luthe der Vertreter seiner
Zeit eine für die ganze Scimtzdauer der Marke geltende Generalvollmacht eingereicht.

Die Gebühren sind entweder per Postmandat einzusenden oder auf dem eidgenössischen

Amte lür geistiges Eigentlium persönlich zu entrichten. Jn beiden Füllen wird
eine Empfangsbescheinigung ausgestellt.

Briefe und Postsendungen au das Amt müssen frankirt werden.
Art. 3. Wenn einer Marke schriftliche Angaben beigefügt sind, die in verschiedenen

Sprachen wiedergegeben werden, so genügt zu ihrem Schutze die Hinterlegung und
Eintragung in einer einzigen Sprache, vorausgesetzt, dass der von der Marke
hervorgebrachte Gesiuiimteindruck durch die Anwendung der verschiedenen Texte nicht
verändert wird (s. Art. 12 des Gesetzes).

II. Erneuerungen, Aenderiiiigen, Uehertragiingen und Löschungen.
Art. 4. Die Schutzfrist ist auf 20 Jahre, vom Eintragungsdatum an gerechnet,

festgesetzt; jedoch kann sich der Markeninhaber vermöge einer im Laufe des letzten
Jahres neuerdings erwirkten Hinterlegung die Fortdauer des Schutzes jeweilen fur eine
fernere gleich lange Zeitdauer sichern. Zu dem Filde hat er dieselbe Gebühr zu
bezahlen und die gleichen Formalitäten und Bedingungen zu erfüllen, wie hei der ersten
Hinterlegung, und ausserdem die Itegisteniummer der Marke anzugehen. Das
eidgenössische Amt für geistiges Eigentlium wird, immerhin ohne Verbindlichkeit, den Be-

•) Siehe deu Text de« Bundesgeeetzes in No. 149 de» S. H.-A.-B. vom 17. Oktober 1890.

rechtigteu auf den demnächst eintretenden Ahlauf der Schutzfrist aufmerksam machen.
Wird die Wiedererneueruiig der Marke innerhalb sechs Monaten nach Ablauf der
Schutzfrist nicht verlangt, so wird dieselbe im Itegister gelöscht (s. Art. 8 des Gesetzes.

Art. 5. Eine aus dem Register gelöschte Marke kann seitens eines Dritten für die
gleichen Erzeugnisse oder Waaren erst nach Ahlauf von fünf Jahren, vom Tage der
Löschung an gerechnet, rechtskräftig hinterlegt werden (Art. 10 des Gesetzes).

Art. 0. Für die Eintragung einer Markellübertragung (s.Art. 11 des Gesetzes)
ist die gleiche Gebühr zu entrichten und sind die gleichen Formalitäten und Bedingungen
zu erfüllen, wie hei der ersten Hinterlegung; überdies ist die Registernunniier der Marke
anzugehen und ein Aktenstück einzureichen, welches die lTehertraguiig in gehöriger
Form feststellt.

Die dureli Eintragung einer Markellübertragung erworbenen Hechte lialien eine
Dauer von 20 Jahren, vom Datum dieser Eintragung an gerechnet.

Art. 7. Abänderungen an G eseliäftsfirmen werden, wenn keine Uehertragung
vorliegt, gegen Vorweisung einer amtlichen Abschrift der betreffenden Eintragung im
Handelsregister oder eines gleicliwertliigen Aktenstückes seitens derjenigen Personen,
die dazu nicht verpflichtet sind, sowie gegen Angahe der Nummern der hinterlegten
Marken, in das Markenregister eingetragen.

Diese Eintragung wird unentgeltlich vollzogen, wenn es sich um Abänderungen an
Geschaftstirmen handelt, welche nicht Bestandthcile von Marken sind. Iii diesem Kalle
enthält die Veröffentlichung der Eintragung das Markenhild nicht.

Für die Eintragung von Abänderungen an Gescliiiftstirmen, welche Bestandthcile
von Marken sind, wird eine Gebühr von Fr. 10 bezogen, in diesem Falle bildet das
Markenhild einen Bestandtheil der Veröffentlichung der betreffenden Eintragung: das
Cliche der Marke muss daher zugleich mit dem sachiiezügliclien Gesuche eingereicht
werden.

Art. 8. Gesuche betreffend Ausdehnung des Markenschutzes auf andere
Erzeugnisse im d Wa a re n, als die durch die ursprüngliche Hinterlegung geschützten,
sind wie neue Eiutragungsgesuche zu behandeln.

Art. 9. Auf schriftliches Begehren hin streicht das eidgenössische Amt im Register
Erzeugnisse und Waaren, für welche eine hinterlegte Marke fernerhin nicht mehr
gebraucht werden soll. Diese Streich ung wird unentgeltlich vollzogen.

III. Eintragung.
Art. 10. Sofort nach Empfang eines Kintragungsgesuches untersucht das Amt, oli

dasselbe den gesetzlichen und reglemeiitarisclien Vorschriften entspricht.
Art. 11. Das Amt führt ein GesiicIisregister, in welchem die wesentlichen, die

Hinterlegung betreffenden Angaben, sowie gegebenen Falles die Vorkehren eingetragen
werden, welche die Ergänzung der Gesuche betreffen.

Art. 12. Wenn das Amt gewahr wird, dass eine angemeldete Marke sich von
bereits geschützten oder seit weniger als 5 Jahren gelöschten Marken (s. Art. 10 und 13
des Gesetzes) nicht durch wesentliche Merkmale unterscheidet, macht es den Gesueh-
steller in kontidentieller Weise darauf aufmerksam, worauf dieser sein Gesuch aufrecht
erhalten, abändern oder zurückziehen kann.

Wenn der Ge-uclisteller das Gesuch aufrecht erhält oder innert einer Woche nicht
antwortet, so wird die Marke auf dessen Verantwortlichkeit hin eingetragen.

Die auf vertrauliche Anzeigen bezügliche Korrespondenz wird dem zur Marke
gehörenden Aktenliefte nicht einverleiht.

Art. 13. Das Amt verweigert die Eintragung (s. Art. 11 des Gesetzes) in folgernden

Fällen:
1) wenn die in Art. 1 vorgesehenen Bedingungen nicht erfüllt worden sind;
2) wenn die Marke als wesentlichen Bestandtheil öffentliche Wappen oder überhaupt

irgendwelche als Staats- oder Gemeingut anzuseilende Figuren oder Zeichen enthält;
3) wenn die Marke durch ihren Inhalt gegen die guten Sitten verstösst;
l) wenn mehrere Personen gleichzeitig die Eintragung einer Marke verlangen, bis

eine derselben einen gehörig beglaubigten Verzicht der Mitbewerber oder ein in
Rechtskraft erw achsenes T'rtheil vorweist;

5) wenn die Marke eine andere Herkiuiftshezeiclimmg enthält, als diejenige des
Ortes oder Landes, wo der Hinterleger seine Geseliiiftsniederlassuiig hat,
vorausgesetzt, dass der Marke ausser jener Bezeichnung nicht auch die Firma und
Adresse des Geschäftes des Hinterlegers ungefähr gleich deutlich beigefügt ist
(diese Bestimmung bezieht sich nicht auf diejenigen Bezeichnungen von Erzeugnissen,

welche einen generischen Ulmrakter oder denjenigen einer I'hantasie-
henrnmuig haben); *

fi) wenn die Marke eine ersonnene, nachgeahmte oder nachgemachte Firma enthält;
7) wenn der Hinterleger seine Rechte an in der Marke vorkommenden ehrenvollen

Auszeichnungen nicht nachweist.
Das Amt bezieht eine Gebühr von Fr. 5 für die Rücksendung jedes Gestieltes,

welches abgewiesen oder zurückgezogen wird. Es kann eine Frist von 3 Monaten, vom
Datum der ersten Einreiehung an gerechnet, gewahren, innert welcher die den He-
stiiummigeii des vorliegenden Artikels nicht entsprechenden Gesuche in Ordnung zu
bringen sind.

Art. 11. Das zustandige eidgenössische Departement kann von Amtes wegen die
Löschung derjenigen Marken anordnen, welche trotz der Bestimmungen des Art. 13.
Ziff. 2 und 3 irrthüinliclierweise eingetragen worden sind (s. Art. 11, Ziff. 2 des Gesetzes).

Art. 15. Wenn das eidgenössisi lie Amt die Eintragung einer Marke verweigert,
kann der Gesurhsteller gegen diesen Entscheid innerhalb der Nothfrist von 3 Monaten
beim zuständigen Departement einen Rekurs anhängig machen. Wenn der Entscheid
des Amtes vom Departement bestätigt wird, kann wiederum innerhalb einer dreimonatlichen

Frist die letztinstanzliche Entscheidung des Biindesrathes angerufen werden.
Art. Hi. Regelrecht eingereichte Gesuche werden sofort, auf Verantwortlichkeit

der Gesuchsteller, in das Markenregister eingetragen.
Dieses enthalt folgende Angaben:
1) die Ordnuiigsiiummer der Marke; 2) Tag und Stunde der regelrechten Hinterlegung

und der Eintragung; 3) den Tag der Veröffentlichung und die Nummer des
amtlichen Blattes, in weichem dieselbe erfolgt ist; t) Namen und Zunamen, Beruf und
Adresse des Hinterlegers; 6) Xanten und Zunamen, sowie die Adresse seines alllalligen
Vertreters; (>) die Angabe der Waaren oder Erzeugnisse, für deren Bezeichnung die
.Marke bestimmt ist, sowie die darauf bezüglichen Aenderungen; 7) allfallige Bemerkungen
des Hinterlegers; 8) Firma-Aenderuiigeu; 9) Erneuerungen, rebertragnngen, Löschung;
10) allfällige Bemerkungen des Amtes. "

Die Registereintragungen tinden in der Sprache des Hinterlegung,sgesuches statt.
Das Amt führt ein stets auf dem Laufenden gehaltenes alphabetisches Verzeichnis

der Markeneigentliiimer, mit Angahr der Nummern ihrer Marken, nach.

Art. 17. Das Amt legt fur jede Marke ein besonderes Aktenheft an, welches,
mit Ausnahme der auf die kontideiitiellen Anzeigen bezüglichen Korrespondenz, alle
dieselbe betreffenden Aktenstücke enthalt. Diese Aktenliefte werden nach den Maikcn-
numnuTii geordnet.

Art. 18. Die Neueintragnugeii, Erneuerungen, rebertragungrn und Amveiidungs-
ausdeliiiungen werden durch Vermittlung des Amtes in dem hiefur bezeichneten offiziellen
Publikatioiisorgau („Schweiz. Ilaudelsamtsblatt." Die Red.) kostenfrei veröffentlicht.

Die Veröffentlichung findet in der Sprache der Eintragiuig-gesuclie statt.
Dieselbe enthält folgende Angaben: 1) die Ordnuiigsmimmer der Marke; 2) Tag

und Stunde der Eintragung; 3) die Firma, liezw. Namen und Zunamen des Hinterlegers,
sowie dessen Domizil; 4) die typographische Abbildung des Markrucliche; 5) die Angahr
der Waaren oder Erzeugnisse, für welche die Marke gebraucht wird.

Das Amt gibt ausserdem jedes Jahr eine Sammlung aller im abgelaufenen
Jahre in der Schweiz eingetragenen Marken heraus, welche auch ein alphabetisches
Register der Markeneigentliiimer enthalt. Diese Publikation wird vom Amte zu einem
massigen Preise verkauft.

Die Markencliclies werden deu Hinterlegern alsbald nach deren Gebrauch für die
verschiedenen Druckarbriten zurückgegeben.

Art. 19. Sobald die Veröffentlichung im offiziellen Pulilikatioiisorgau erfolgt ist,
klebt das Amt auf jedes der beiden Gesuchsformulare je ein Exemplar der Marken-
publikation und versieht beide mit Stempel und Unterschrift.

Eines dieser Formulare wird sofort als Hinterlegungscertiticat dem Gesuehsteller
übermittelt; das andere wird dem Aktenliefte einverleibt.

Art. 20. Im offiziellen Pulilikatioiisorgane werden auch die in Art. 7 erwähnten
Abänderungen und die in Art. 9 erwähnten Gebrauchsbesclirankungen kostenfrei
veröffentlicht; diese Veröffentlichungen enthalten nur dann die Abbildungen der Marken,
wenn die Abänderungen mit Gebühren belegt sind.



372

Art. 21. Die Löschung der .Marken wird vom Amte kostenfrei vorgenommen; sie
findet in folgenden Fallen statt:

1) wenn der Markeneigentliiinier einen schriftlichen Verzicht einreicht;
2) wenn die Erneuerung einer Marke nicht innerhalb (j Monaten nach Ablauf der

gesetzliehen Schutzfrist regelrecht nachgesucht wird;
8) wenn das zuständige schweizerische Departement die Löschung anordnet (Art. 11);
1) wenn die Löschung durch ein in Hechtskraft erwachsendes gerichtliches Urtheil

verlangt wird.
In den Fällen 1, 8 und 1 werden die bezüglichen Aktenstücke dem Aktenheft der

gelöschten Marke einverleiht.
Das Amt veröffentlicht die Löschungen kostenfrei und in der Hegel ohne Abdruck

des ('licht'»; letzteres wird nur dann ebenfalls veröffentlicht, wenn im Fall 4 das gerichtliche

Frtheil es verlangt und das Cliche dem Amte zugleich mit dem Löschungshegehren
eingereicht wird.

Art. 22. Jedermann kann vom Amte Auskunft über den Inhalt des
Markenregisters oder Auszüge aus demselben verlangen, sowie Einsicht in die Aktenhefte der
Marken nehmen. Das Amt darf jedoch nur im Falle gerichtlicher Anordnung Akten
aus der Hand gehen.

Ueber die Korrespondenz betreffend vertrauliche Anzeigen dürfen keinerlei
Mittheilungen gemacht werden.

Das Amt bezieht für seine Auskunftsertheilungen folgende Gebühren, welche zum
Voraus zu entrichten sind :

1) für mündliche Auskunft Fr. 1 per Marke;
2) für schriftliche Auskunft oder Hegisterauszüge Fr. 2 per Marke ;

8) für Einsichtnahme der Aktenhefte Fr. 2 per Marke.

IV. Während Ausstellungen gen ährter zeit n eiliger Schutz.
Art. 23. Wenn ein Angehöriger eines Staates, mit welchem die Schweiz in keinem

auf den Markenschutz bezüglichen Vertragsverhältnisse steht, seiner auf Waaren oder
Erzeugnissen, welche auf einer schweizerischen gewerblichen oder landwirthschaftlichen
Ausstellung aufgelegt sind, angebrachten Marke den in Art. 35 des Gesetzes
vorgesehenen zwei jährigen Schutz sichern will, muss derselbe vor Sehluss der Ausstellung ein
diesbezügliches.Gesuch an das eidgenössische Amt für geistiges Eigenthum richten.

Zugleich muss das Gliche der .Marke eingereicht und eine Gebühr von Fr. 10
entrichtet werden. Das Amt stellt dem Hinterleger ein Zeugniss aus, auf welchem ein
Exemplar der Markenpublikatiou aufgeklebt wird.

jDie Gesuche um zeitweiligen Schutz werden in ein besonderes Hegister eingetragen.

V. Verschiedenes.
Art. 24. Mit Hewilligung des zuständigen Departementes kann das eidgenössische

Amt für geistiges Eigenthum seine iieziehungen zu Vermittlungsagenten, deren Handlungsweise

gegenüber dem Amte oder ihren Klienten zu ernsten Klagen Anlass gibt, abbrechen.
Iii der Hegel findet die erstmalige Unterbrechung der Iieziehungen auf die Dauer

eines Monats statt, im Wiederholungsfalle auf längere Zeit, bezw. für immer.
Gegen Agenten ergriffene Disziplinarmassregeln werden vom eidgenössischen Amte

unter Angahe der Motive registrirt und in dem hiei'ttr bezeichneten offiziellen Publikationsorgane

(„Schweiz. Ilandelsamtsblatt." Die Red.) ohne Iiegriindung veröffentlicht.
Art. 25. Das eidgenössische Amt ist ermächtigt, von sich aus die auf Hinterlegung

und Eintragung der Marken bezügliche Korrespondenz zu führen, unter Vorbehalt,
in Rekursfüllen, der Fintscheidung des Departementes, hezw. des Buudesrathes.

Art. 2(5. Das eidgenössische Amt hält ein Kassa buch, in welches seine
Einnahmen und Ausgaben eingetragen werden, und stellt allmonatlich Rechnung. Das
Kontroibureau des Finanzdepartementes wird dieses Kassa buch alle Monate verifiziren,
indem es dasselbe mit dem Markenregister vergleicht.

Art. 27. Die Gesuchs for miliare werden vom eidgenössischen Amte unentgeltlich
geliefert.
Art. 28. Zu Anfang jedes Jahres veröffentlicht das eidgenössische Amt statistische

Angaben über seine Geschäftsführung im abgelaufenen Jahre.
Art. 29. Die vorliegende Vo 11 z i e h u n g s v e r o r d n u n g tritt auf 1. JjuJ i

18 9 1 i n Kraft.
Durch dieselbe werden die Vollziehungsverordnung vom 2. Oktober 1880 zum

Kundesgesetz vom 19. Dezember 1879, betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken,

der liundesrathsbeschluss vom 13. Dezember 1880, betreffend die Taxen für
Auszüge und Abschriften des Amtes für Fabrik- und Handelsmarken, und der
liundesrathsbeschluss vom 4. Januar 1881, betreffend Anwendung der Art. 4 und 30 des Kundesgesetzes

über den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, ausser Kraft gesetzt.

Formulare.
Vorderseite.

(I" z^ei Kxemiilarcn auszufüllen.)

Schweizerische Eidgenossenschaft.

Marken.
Eintragungsgesuch,

D
von Keruf
wohnhaft in
überreich
ge

Fiiterzeichiiete

dem eidgenössischen Amte für geistiges Kigentlnini vorliegendes Eintragungs-
uicli für eine Marke, als deren rechtmässige Fligenthümer sieh erklär Die

Marke soll zur Bezeichnung nachstehender Waareu oder FlrzeiignDse, bezw. ihrer
Verpackung, dienen:

Erneuerung
Uebertragung

der in der Schweiz unter .Vi auf den Namen

eingetragenen Marke.
Allfallige Bemerkungen :

(Ort und Datum:)
(Unterschrift des Hinterlegers

oder seines Vertreters:)

Zeugniss
des

eidgenössischen Amtes für geistiges Eigenthum.
Markenpublikation.

AI iirhe M>

Datum der regelrechten Hinterlegung und Eintragung:

Verölfentlichungsdatuiii:

Bern, den

(Borderau auf der Rückseite.)
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Eidg. Amt für geistiges Eigenthum,
Der Direktor:

RUckseite.

Mai-lien.
Borderau der eingereichten Akten, Gebühren und Gegenstände.

(Dio auf vorliegiuide» Oesuch nicht zutreffenden Angaben sind zu streichen.)

1. Fl in Eiiitragungsgesuch mit Borderau in zwei Exemplaren.
2. Die Marke oder deren getreues Abbild (Abdruck des Glicht1) in zwei Exemplaren

jedes derselben auf einen weissen Papierliogen grossen Formate- geklebt und mit Datum'
und Unterschrift verschen.

3. Fiiii Gliche, welches die Marke so wiedergibt, wie sie, abgesehen von der F'arlien-
gelmng, beansprucht wird. (Die vorseliriftmässigen Dimensionen eines Gliche sind : .Seiten¬
langen der Kildtiache 15—100 mm, Dicke 21 min.)

4. Die Eintragungsgebühr von F'r 20.
5. Die Aktenstücke betreffend die Berechtigung des Anmelders, seine Marke

eintragen zu lassen (s. Art. 1, 5 der Vollziehuiigsverordmnig:)

6. Für eine Marke, in welche ehrenvolle Auszeichnungen aufgenommen sind: ein
die Anrechte an dieselben in gehöriger Form beglaubigendes Aktenstück.

7. Wenn der Hinterleger einen Vertreter bestellt hat: eine schriftliche Vollmacht,
welche gegebenen Falles den Vertreter ausdrücklich berechtigt, das Gesuch seiher zu
unterschreiben.

8. Für eine Uebertragung: ein Aktenstück, welches in gehöriger Form die
Uebertragung der Marke mit dem Geschäft, dessen Flrzeugnisseii sie zur Unterscheidung dient,
beglaubigt.

Ort und Datum :

Unterschrift des Hinterlegers
hezw. seines Vertreters:

(Gesuch auf der Vorderseite.)

llaiKxuoH etrimgöre«.
Banca nazionale nel regno d'italia.

20 mars. 31 mars.
Ii. l.

Moneta metallica 201,009,191 200,474,110

Portafoglio 370,832,854 375,407,311

20 mar-. 31 mars.
L. lt.

Cirrolazione. 509,229,298 579.200,723
Conti correnti a

vista 02,952,590 03.100.290

T4t4(tranimes.
14 mars. Le cable Marscille-Barceloiie est retabli.
15 mars. Les telegrainmes peuvent etre aeeeptes pour Tacna. Arica et Antnfagasta

k la meine taxe que pour Iquique.
15 mars. A partir du 1" mai les taxes entre l'Füirope et l'Australasie -crmit:

pour l'Australie meridionale et occideiitale fr. 5.—; Victoria fr. 5.10; N'ouvelle Galles
du Sud fr. 5.20; Tasmanie fr. 5.80; Queenslandfr.il. 90; N'ouvelle Zclaiule fr. 12.85.
Notification dötaillec par la po«te.

Inpertionspreis:
Die halbe Spaltenbreite 30 Cts.,

ilie ganze Spaltenbreite r>0 Cts. per Zeile. Privat-Anzeigen. — Annonces non officielles. XJrix <!'insertion:
30 cts. 1h petito ligne,

.">0 cts. la lifriie de la larpeur d'une colonne.

Aktiengesellschaft zur Erstellung eines Fussweges durch das Taubenloch.

Ordentliche 0eneralVersammlung
Donnerstag den 3(). Aj»ril 1891, Abends 8 Ulir,

Gasthof zur Krone in Biel.
Traktariden:

(15 827 Y)1) Protokoll.
2) Jahresbericht.
H) Uechnungsablage.
•i) Erledigung verschiedener Subventions- und Entschädigungsgesuehe.
5) Unvorhergesehenes.

Eiii' den Verwaltungsrath,
(190) Der Präsident: I>r. I.Jtnz.

Der Sekretär: I>r. 4. Hüll Irr.

Vereinigte Schweizerbahnen,
Zur Neuauflage des Kegletnentes und Tarifes der Lagerhäuser in ßuehs,

gültig ab 1. Oktober 18!H), tritt am 1. Mai «I. J. ein I. Nachtrag in Kraft.
Derselbe enthält abgeänderte Bestimmungen über die Reglirung der auf den Hin-
lagerungsgütem haftenden Frachten, Spesen und Zolle. (00 21)82)

(itto) Die Direktion.

Basler Handelsbank.
Divideiideii-Zahluiiy;.

Gegen Ablieferung das Coupon Nr. 4'J unserer Aktien kann die Dividende
für das Jahr 1890 mit

ITx. -40 per Coupon
spesenfrei bezogen werden:

In Basel
An ran
Bern
Glums
Genf
St. Gallen
Winterthur
Zürich
Mülhausen

(II 12T>2 O)an unserer Kasse,
hei der Tit. Aargauischen Bank.

» d p Beriter Handelsbank.
» » » Bank in Glarus.
» Herren A. t'lieneviere A O.
d Herrn Gaspar Zyli.
d der Tit. Bank in Wintertliur.
» » » Schweiz. Kreditanstalt.
i> » » Bank von Elsass «V Lothringen.

Basel, den Ii. April 1891.

Basler Handelsbank.(191)

Kursblatt fe Be<ner Itanvereins
tnchtiii mit iuDahme dir Son- sod Feiorfagi ttglidi.

Preis jährlich. Fr. 7.
äbomomsntc nsfinen illo Posthuraaux

Buchdruckcrei JEN'T & REINERT in Bern. — Imprimerie JEN'T & REINERT ä Berne.


	

